
dere die marginalisierte Stellung
im Bildungssystem und auf dem
Arbeitsmarkt junge Frauen daran
hindert, aus ihrer Empörung über
familiale Disziplinierung, über
Gewalttätigkeiten oder über die
Entwertungen, die sie durch das
Klatschen erfahren, individuell
und kollektiv Konsequenzen zu
ziehen.

Helga Cremer-Schäfer

■
Lydia Seus
Soziale Kontrolle von Arbeiter-
töchtern
Eine kriminologische Studie
über Frauen im Berufsbildungs-
system
Centaurus-Verlagsgemeinschaft
293 S., 29,– DM
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Untersuchung für die Kriminolo-
gie studierenswert.

Seus ordnet die Institutionen
und Mechanismen, die junge
Frauen dazu bringen, ihre unterge-
ordnete Position zu akzeptieren
auf der Dimension informelle und
formelle Kontrolle an. Das ist ein
übliches und in der Kriminologie
beliebtes Ordnungsschema. Das
Begriffspaar führt auch bei Seus
zu der Feststellung, daß die infor-
mellen und privaten Mechanismen
der Kontrolle Frauen dazu bräch-
ten, ihren abhängigen und unterge-
ordneten Status zu akzeptieren. Es
liegt nahe, im »Privaten« das Pro-
blem zu verorten. Die Erzählun-
gen der »Arbeitertöchter« und
auch einzelne Interpretationen von
Seus zeigen jedoch, daß insbeson-
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Nach der ausdrücklichen Korrektur
der eigenen Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts geht es
nunmehr darum, mehrere Tausend
zu Unrecht rechtskräftig Verurteilte
zu rehabilitieren. Dafür gibt es
zwei Wege. Entweder kann indivi-
duell ein Antrag auf Wiederaufnah-
me des Verfahrens gestellt oder
eine generelle Lösung durch den
Gesetzgeber erzielt werden. Die
SPD-Bundestagsfraktion möchte
den zweiten Weg gehen und bis zur
Sommerpause einen entsprechen-

den Entwurf eines Amnestiegeset-
zes vorlegen. Auch wenn eine
friedliche Sitzblockade keine Ge-
walt darstellt und deswegen nicht
als Nötigung strafbar ist, kann sie
aber nach anderen Vorschriften bei-
spielsweise des Verkehrs- oder Ver-
sammlungsrechts rechtswidrig
sein.

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen
lehrt Strafrecht an der Universität
Hamburg und ist Mit-Herausgeber 
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